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Hinweis auf die elektronische Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes ab 1. Januar 2024 

Nach § 3 Satz 1 des Hessischen Verkündungsgesetzes (HVerkG) vom 28. Juni 2023
(GVBl. S. 473) wird die Papierausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land

Hessen ab dem 1. Januar 2024 durch eine elektronische Fassung abgelöst.
Diese amtliche elektronische Fassung steht ab diesem Zeitpunkt jederzeit kostenlos auf

der Internetseite www.verkuendung.hessen.de zur Verfügung.
Ab dem 15. Dezember 2023 besteht die Möglichkeit, sich über die vorgenannte

Internetseite für einen kostenlosen Newsletter anzumelden, der automatisch über jede
neue Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen informiert.
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Aufgrund des § 1 Satz 1 des Gesetzes 
zur Bestimmung von Zuständigkeiten vom 
3. April 1998 (GVBl. I S. 98), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012 
(GVBl. S. 622), verordnet die Landesregie-
rung:

§ 1

Zuständige Behörde für die

1. Anerkennung von Assistenzhunden

a)  nach § 21 Abs. 1 der Assistenzhunde-
verordnung vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2436) bei Assistenzhunden 
im Sinne des § 12e Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 
des Behindertengleichstellungsgeset-
zes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 
1468), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760),

b)  nach § 22 Abs. 1 der Assistenzhunde-
verordnung bei Assistenzhunden im 
Sinne des § 12e Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes,

c)  nach § 22 Abs. 2 der Assistenzhunde-
verordnung bei Assistenzhunden im 
Sinne des § 12e Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes,

2.  Aushändigung eines Ausweises und eines 
Abzeichens nach § 23 Satz 1 der Assis-
tenzhundeverordnung,

3. Verlängerung der

a)  Anerkennung nach Nr. 1 nach § 24 Abs. 1 
Satz 1 der Assistenzhundeverordnung,

b)  Gültigkeit des Ausweises nach Nr. 2 
nach § 24 Abs. 2 in Verbindung mit  
§ 24 Abs. 1 Satz 1 der Assistenzhunde-
verordnung

ist das Regierungspräsidium Gießen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

*) FFN 34-86

Verordnung über die Zuständigkeiten nach der Assistenzhundeverordnung*)

Vom 16. September 2023

Wiesbaden, den 16. September 2023

Hessische Landesregierung

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

R h e i n

D e r  M i n i s t e r 
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e
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Aufgrund

1.  des § 155 Abs. 2 und 3 der Gewerbeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 
2023 (BGBl. I S. 2023 Nr. 172), in Verbin-
dung mit § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der De-
legationsverordnung vom 12. Dezember 
2007 (GVBl. I S. 859), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 10. Januar 2022 
(GVBl. S. 54), und

2.  des § 16 des Hessischen Gaststättenge-
setzes vom 28. März 2012 (GVBl. S. 50), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 
2021 (GVBl. S. 346),

verordnet der Minister für Wirtschaft, Ener-
gie, Verkehr und Wohnen:

Artikel 1

§ 1 der Gewerberecht-Zuständigkeitsver-
ordnung vom 20. Juni 2002 (GVBl. I S. 395), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. No-
vember 2022 (GVBl. S. 626), wird wie folgt 
geändert:

1. Abs. 3 wird wie folgt geändert:

 a) Nr. 5 wird aufgehoben.

 b) Nr. 6 wird Nr. 5.

2. Dem Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

  „Abweichend von Nr. 2 ist im Falle des  
§ 35 Abs. 8 Satz 2 in Verbindung mit § 35  
Abs. 7a der Gewerbeordnung für die Un-
tersagung der Tätigkeit als vertretungsbe-
rechtigte Person eines Gewerbetreiben-
den oder als mit der Leitung des Betriebes 
oder einer Zweigniederlassung beauftrag-
te Person diejenige Behörde zuständig, 
welche für die besonderen Untersagungen 
nach § 34a Abs. 4, § 34f Abs. 4 Satz 2, 
§ 34h Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit  
§ 34f Abs. 4 Satz 2, § 34i Abs. 6 Satz 2, 
den §§ 57, 60 und 70a der Gewerbeord-
nung sowie nach dem Hessischen Gast-
stättengesetz zuständig ist.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 511-34

Achte Verordnung zur Änderung der Gewerberecht-Zuständigkeitsverordnung*)

Vom 11. August 2023

Wiesbaden, den 11. August 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r  u n d  Wo h n e n

A l - Wa z i r



Nr. 29 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 27. September 2023664

Aufgrund des § 53 Abs. 1 Satz 1 des Hes-
sischen Besoldungsgesetzes vom 27. Mai 
2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14. Dezember 2021 
(GVBl. S. 931), verordnet der Minister der 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Minister 
des Innern und für Sport:

Artikel 1

Die Verordnung über die Vergütung der 
Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbe-
amte der Steuerverwaltung vom 5. Dezember 
2017 (GVBl. S. 435) wird wie folgt geändert:

1.  In § 2 Nr. 2 wird die Angabe „18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2745)“ durch „20. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2730)“ ersetzt.

2.  In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2023“ durch 
„2033“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 42-50

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vergütung für  
Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte der Steuerverwaltung*)

Vom 31. August 2023

Wiesbaden, den 31. August 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n

B o d d e n b e r g
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Aufgrund des § 16 Abs. 1 Satz 1 und 2  
Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und § 16 Abs. 5 
des Hessischen Gesetzes über den öffent-
lichen Gesundheitsdienst vom 28. Septem-
ber 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. Juni 2023 (GVBl.  
S. 473), verordnet der Minister für Soziales 
und Integration:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Anforde-
rungen für die staatliche Anerkennung von 
Ausbildungsstätten, die den theoretischen und 
praktischen Unterricht für Ausbildungen in den 
Gesundheitsfachberufen nach bundes- oder 
landesrechtlichen Vorschriften durchführen. 

(2) Ausbildungen im Sinne des Abs. 1 sind 
Ausbildungen, die zu den nachfolgenden Be-
rufsbezeichnungen führen:

1.  Anästhesietechnische Assistentin oder 
Anästhesietechnischer Assistent,

2. Desinfektorin oder Desinfektor,

3. Diätassistentin oder Diätassistent,

4. Ergotherapeutin oder Ergotherapeut,

5. Hebamme,

6. Logopädin oder Logopäde,

7.  Masseurin und medizinische Bademeiste-
rin oder Masseur und medizinischer Ba-
demeister,

8.  Medizinische Dokumentarin oder Medizi-
nischer Dokumentar,

9.  Medizinisch-technische Assistentin – 
Funktionsdiagnostik oder Medizinisch-
technischer Assistent – Funktionsdiag-
nostik, 

10.  Medizinisch-technische Laboratoriums-
assistentin oder Medizinisch-technischer 
Laboratoriumsassistent,

11.  Medizinisch-technische Radiologieassis-
tentin oder Medizinisch-technischer Ra-
diologieassistent,

12.  Medizinische Technologin für Funktions-
diagnostik oder Medizinischer Technologe 
für Funktionsdiagnostik,

13.  Medizinische Technologin für Laborato-
riumsanalytik oder Medizinischer Techno-
loge für Laboratoriumsanalytik,

14.  Medizinische Technologin für Radiologie 
oder Medizinischer Technologe für Radio-
logie,

15.  Notfallsanitäterin oder zum Notfallsanitä-
ter,

16.  Operationstechnische Assistentin oder 
Operationstechnischer Assistent,

17.  Orthoptistin oder Orthoptist,

18. Physiotherapeutin oder Physiotherapeut,

19. Podologin oder Podologe,

20.  pharmazeutisch-technische Assistentin 
oder pharmazeutisch-technischer Assis-
tent,

21.  Rettungssanitäterin oder Rettungssanitä-
ter.

§ 2

Anforderungen an Schulleitungen

(1) Schulleitungen an einer Ausbildungs-
stätte für Gesundheitsfachberufe sind fach-
lich geeignet, wenn sie über 

1. a)  einen berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss oder

 b)  eine abgeschlossene Ausbildung in 
dem jeweiligen Gesundheitsfachberuf 
und über eine mindestens zweijährige 
Berufspraxis in diesem Gesundheits-
fachberuf und

2.  eine Zusatzqualifikation über Methoden 
der Qualitätssicherung, der Betriebswirt-
schaft und des Managements von min-
destens 200 Stunden 

verfügen.

(2) Zusätzlich müssen Schulleitungen 
eine pädagogische Weiterbildung abge-
schlossen haben. Die Weiterbildung muss 
ein Praktikum mit Supervision, das Erstellen 
eines Unterrichtsentwurfs, das Abhalten ei-
ner Lehrprobe und eine abschließende Prü-
fung beinhalten; dies ist durch ein Zeugnis 
nachzuweisen.

(3) Die Ausübung der Schulleitung muss 
mindestens im Umfang von 50 Prozent einer 
Vollzeitstelle erfolgen. Eine Stellvertretung ist 
zu benennen.

§ 3

Anforderungen an Lehrkräfte

(1) Lehrkräfte sind fachlich qualifiziert, 
wenn sie

1.  über einen berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss verfügen oder

2.  a)  eine abgeschlossene Berufsausbildung 
in dem jeweiligen Ausbildungsberuf ab-
solviert haben und

 b)  mindestens eine zweijährige Berufs-
praxis in diesem Beruf nachweisen 
können.

(2) Lehrkräfte sind pädagogisch qualifi-
ziert, wenn sie

1.  über einen fachpädagogisch qualifizieren-
den Hochschulabschluss verfügen oder

2.  eine abgeschlossene pädagogische Wei-
terbildung nachweisen können, die ein 

Verordnung zur Anerkennung von Schulen für Gesundheitsfachberufe  
und über die Ausbildungsstatistik für Gesundheitsfachberufe 

(GfbSchulAnerkStatV)*) 

Vom 1. September 2023

*) FFN 322-148



Nr. 29 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 27. September 2023666

der Fassung der Bekanntmachung vom  
27. Oktober 2009 (StAnz. S. 2717) entspricht.

(2) Es ist ein Raumnutzungskonzept vor-
zulegen, aus dem erkennbar ist, dass eine 
gemessen an der Zahl der regelmäßig zu un-
terrichtenden Klassen ausreichende Anzahl 
von Klassen- und Demonstrationsräumen 
für die Durchführung des theoretischen und 
praktischen Unterrichts zur Verfügung steht. 
Aus dem Raumnutzungskonzept sollen zu-
dem die Räumlichkeiten für das Schulsekre-
tariat, die allgemeinen Aufenthaltsräume für 
die Schülerinnen und Schüler sowie Geräte- 
und Materialräume ersichtlich sein.

(3) Als Richtgröße für die Räume zur 
Durchführung des 

1.  theoretischen Unterrichts gelten 2 qm je 
Schülerin oder Schüler zuzüglich 6 qm für 
die Lehrkraft,

2.  praktischen Unterrichts gelten 3,5 qm je 
Schülerarbeitsplatz.

(4) Den Personen, die Aufgaben der Lei-
tung der Ausbildungsstätte wahrnehmen, ist 
jeweils ein eigenes Dienstzimmer zur Verfü-
gung zu stellen. Den weiteren hauptamtlichen 
Lehrkräften sind Räume mit jeweils einem 
eigenen Arbeitsplatz oder ein Lehrerzimmer 
zur Verfügung zu stellen. Die Anforderungen 
an die Sanitärräume richten sich nach den 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR 
A4.1 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. August 2013 (GMBl. S. 919), zu-
letzt geändert durch Bekanntmachung vom  
1. März 2022 (GMBl. S. 212), wobei als Zahl 
der Beschäftigten die Zahl der durchschnitt-
lich in der Ausbildungsstätte zu unterrichten-
den Personen zu berücksichtigen ist.

(5) Die sächliche Ausstattung der Räume 
muss dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechen und für den jeweiligen Zweck ge-
eignet sein. Den Personen, die Aufgaben der 
Leitung der Ausbildungsstätte wahrnehmen, 
sowie den hauptamtlichen Lehrkräften sind 
Möglichkeiten der Recherche im Internet zur 
Verfügung zu stellen; den zu unterrichtenden 
Personen sollen diese Möglichkeiten zur Ver-
fügung gestellt werden.

§ 6

Einrichtungen für die praktische Ausbildung

(1) Die Ausbildungsstätten haben die An-
gliederung oder Zusammenarbeit mit einem 
geeigneten Krankenhaus oder mit anderen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens für 
die Durchführung berufspraktischer Ausbil-
dungsanteile durch Kooperationsverträge 
sicherzustellen.

(2) Geeignet sind Krankenhäuser oder 
andere Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens nach Abs. 1, die 

1.  eine Praxisanleitung im Verhältnis von 
einer praxisanleitenden Person für höchs-
tens drei Auszubildende gleichzeitig si-
cherstellen können,

2.  über geeignete Räumlichkeiten und Einrich-
tungen sowie über die erforderlichen Patien-
tinnen und Patienten für die in der jeweiligen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung vorge-
sehene praktische Ausbildung verfügen und

Praktikum mit Supervision, das Erstellen 
eines Unterrichtsentwurfs, das Abhalten 
einer Lehrprobe und eine abschließende 
Prüfung umfasst; der Umfang dieser Wei-
terbildung muss 400 Stunden betragen.

(3) Liegen keine ausreichenden Nachwei-
se nach Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b oder Abs. 2  
Nr. 2 vor, kann durch das Hessische Landes-
amt für Gesundheit und Pflege eine Frist von 
bis zu 24 Monaten bestimmt werden, in der 
der jeweilige Nachweis im Rahmen der Tä-
tigkeit an der Ausbildungsstätte oder berufs-
begleitend zu erbringen ist.

§ 4

Ausbildungskapazität, Praxisbegleitung

(1) Eine ausreichende Anzahl an Lehr-
kräften liegt vor, wenn für die nachstehenden 
Ausbildungen in der jeweiligen Ausbildungs-
stätte mindestens folgendes Lehrer-Schüler-
Verhältnis eingehalten wird:

1.  1:10 bei Ausbildungen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 6 und 17,

2.  1:15 bei Ausbildungen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 3 und 9 bis 11,

3.  1:20 bei Ausbildungen im Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8 und 12 bis 16 
sowie 18 bis 21.

(2) Zusätzlich muss eine ausreichende 
Anzahl an Lehrkräften nachgewiesen wer-
den, um für die Durchführung der staatlichen 
Prüfung einen Prüfungsausschuss nach den 
Vorgaben der jeweiligen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung mit Fachprüferinnen und 
Fachprüfern und deren Stellvertretungen be-
setzen zu können.

(3) Ausbildungsstätten können auch 
weitere Lehrkräfte für Nebenfächer oder 
spezielle Fächer nach den jeweiligen Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen im Unter-
richt einsetzen, wenn diese über eine für das 
jeweilige Unterrichtsfach erforderliche Quali-
fikation verfügen. Diese werden nicht auf das 
Lehrer-Schüler-Verhältnis nach Abs. 1 ange-
rechnet. Lehrkräfte für Spezielle Krankheits-
lehre sollen über die ärztliche Approbation 
oder eine vergleichbare Qualifikation ver-
fügen, die eine Unterrichtung des aktuellen 
Standes der Medizin sicherstellt. 

(4) Die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse soll höchstens 30 be-
tragen.

(5) Die Ausbildungsstätte hat zudem eine 
individuelle Praxisbegleitung durch eine 
Lehrkraft nach § 3 in den Einrichtungen nach 
§ 6 sicherzustellen. Diese ist in der Regel 
sichergestellt, wenn für jede Schülerin und 
jeden Schüler eine Praxisbegleitung von 
mindestens fünf Stunden während des Pra-
xiseinsatzes vor Ort gewährleistet ist.

§ 5

Bauliche und räumliche Anforderungen

(1) Die Räumlichkeiten der Ausbildungs-
stätte entsprechen den baulichen Anforde-
rungen, wenn nachgewiesen ist, dass das 
Gebäude den Anforderungen der Muster-
Schulbau-Richtlinie Fassung April 2009 in 
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 i)  Zeitform der Ausbildung nach Voll- oder 
Teilzeit,

 j)  im Berichtsjahr neu begonnenes Ausbil-
dungsjahr, 

 k)  im Berichtsjahr neu begonnene Klasse 
oder im Berichtsjahr neu begonnener 
Kurs,

3.  für jede Person, die die Ausbildung wäh-
rend des Berichtsjahrs beendet hat, zu-
sätzlich Angaben zum Monat des Ab-
gangs und zum Prüfungserfolg.

(2) Die Daten des jeweiligen Berichtsjah-
res sind, erstmalig für das Berichtsjahr 2023, 
bis zum 15. Februar des Folgejahres elekt-
ronisch an das Statistische Landesamt zu 
übermitteln; hierbei ist das vom Statistischen 
Landesamt elektronisch übermittelte For-
mular nach dem Muster der Anlage zu ver-
wenden. § 6 Abs. 1 des Hessischen Landes-
statistikgesetzes vom 19. Mai 1987 (GVBl. I  
S. 67), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. September 2016 (GVBl. S. 158), bleibt 
unberührt.

§ 9

Übergangsvorschriften

(1) Eine vor Inkrafttreten dieser Verord-
nung erteilte staatliche Anerkennung einer 
Ausbildungsstätte gilt als staatliche Anerken-
nung nach dieser Verordnung fort. Die vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung erteilte staat-
liche Anerkennung ist zurückzunehmen oder 
zu widerrufen, wenn das Vorliegen der Vor-
aussetzungen nach dieser Verordnung nicht 
innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung nachgewiesen wird.

(2) Die Nachweispflicht nach Abs. 1 Satz 2 
gilt nicht für das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach § 2 Abs. 1 und 2 und § 3.

(3) Die Nachweispflicht nach Abs. 1 Satz 2 
gilt nicht für das Vorliegen der baulichen An-
forderungen nach § 5 Abs. 1 und 3 bis 5, 
solange an Räumlichkeiten der Ausbildungs-
stätte keine für den Unterrichtsbetrieb we-
sentlichen baulichen Änderungen vorgenom-
men werden.

§ 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2030 außer Kraft.

3.  sich in einer Entfernung von bis zu 100 km 
von der Ausbildungsstätte befinden.
(3) Unbeschadet anderweitiger gesetz-

licher Vorgaben muss eine praxisanleitende 
Person nach Abs. 2 Nr. 1 

1.  eine Berufserlaubnis für den jeweiligen 
Ausbildungsberuf besitzen,

2.  über eine Berufserfahrung von mindes-
tens zwei Jahren in diesem Ausbildungs-
beruf verfügen, 

3.  eine pädagogische Weiterbildung absol-
viert haben und 

4.  jährlich eine mindestens 40-stündige be-
rufspädagogische Fortbildung absolviert 
haben.

§ 7

Ausnahmeregelungen

Auf Antrag können durch das Hessische 
Landesamt für Gesundheit und Pflege für ei-
nen Zeitraum von bis zu 24 Monaten Ausnah-
men von den Vorgaben dieser Verordnung 
genehmigt werden, wenn das Erreichen des 
Ausbildungsziels der jeweiligen Auszubilden-
den nicht gefährdet wird.

§ 8 

Ausbildungsstatistik 

(1) Nach § 16 Abs. 5 Satz 1 des Hessi-
schen Gesetzes über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst haben die Ausbildungs-
stätten nach § 1 Abs. 1 jährlich für das 
vorausgegangene Kalenderjahr (Berichts-
jahr) die Angaben zu folgenden Erhebungs-
merkmalen zur Verfügung zu stellen:

1. Art der Ausbildungsstätte,

2.  für jede sich in einer Ausbildung nach § 1 
Abs. 2 befindliche Person

 a) Geschlecht,

 b) Geburtsjahr,

 c) Staatsangehörigkeiten,

 d)  Wohngemeinde der oder des Auszubil-
denden,

 e)  höchster allgemeinbildender Abschluss,

 f)  Bezeichnung einer vorangegangenen 
abgeschlossenen beruflichen Ausbil-
dung, 

 g)  Kalenderjahr des Abschlusses der Aus-
bildung nach Buchst. f,

 h) Datum des Beginns der Ausbildung, 

Wiesbaden, den 1. September 2023

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

K l o s e




